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Sachverhalt

A. arbeitete seit Beginn seiner Lehre 
1962 bei der Y. AG (Beschwerdegegne-
rin). Anfang 2004 wurde bei ihm einma-
lignes Pleuramesotheliom (Brustfell-
krebs) diagnostiziert, das am 10. Novem-
ber 2005 zu seinem Tod führte. Mit 
Klage vom 25. Oktober 2005 hatte er 
Teilklage eingereicht, mit der er 212 906 
Franken als Schadenersatz und Genugtu - 
ung verlangte, da die Erkrankung durch 
Asbestexposition am Arbeitsplatz ver-
ursacht worden sei. Nach seinem Tod 
traten seine beiden Töchter B. und C. 
(Beschwerdeführerinnen) in den Pro-
zess ein.

Der Klage war vor Arbeitsgericht kein 
Erfolg beschieden. Die Appellation wies 
das Obergericht des Kantons Aargau ab. 
Es erkannte, für den Beginn der 10-jäh-
rigen Verjährungsfrist nach Art. 127 OR 
sei bei positiver Vertragsverletzung der 
Zeitpunkt der Pflichtverletzung und 
nicht jener des Schadenseintritts mass-
geblich. Es erachtete daher sämtliche 
der Y. angelasteten Handlungen, welche 
diese vor dem 25. Oktober 1995 (das 
heisst mehr als 10 Jahre vor der Klage-
einreichung als erste Verjährungsun-
terbrechung) begangen haben soll, als 
verjährt. Dies betrifft namentlich den 
Zeitraum zwischen 1966 und 1978, wäh-
rend dem A. gemäss der Klageschrift 
regelmässig und intensiv mit Asbest-
staub in Kontakt gekommen sein soll. 
Dass nach diesem Zeitpunkt ein weite-
rer für die Erkrankung kausaler Kontakt 
erfolgt sei, hielt das Obergericht nicht 
für erwiesen, ebenso wenig wie eine 
Pflichtverletzung in diesem Zeitpunkt.

Aus den Erwägungen

1. Vor Bundesgericht thematisieren B. 
und C. ausschliesslich die Frage der 
Verjährung. Sie machen im Wesentli-

chen geltend, für vertragliche Ansprü-
che be ginne die Verjährung nach Art. 130 
Abs. 1 OR erst mit der Fälligkeit der For-
derung. Fälligkeit bedeute, dass der 
Gläubiger den Anspruch fordern kann 
und der Schuldner erfüllen muss. Ein 
Fordern der Leistung vor Auftreten des 
Schadens sei für das Vertragsrecht bei 
Schadenersatzforderungen begriffs lo- 
gisch ausgeschlossen. Anders verhalte 
es sich im Deliktsrecht, wo Art. 60 Abs. 1 
OR eine zehnjährige absolute Verjäh-
rung ab der schädigenden Handlung 
statuiere.

2.2 Mit Ablauf von zehn Jahren ver-
jähren alle Forderungen, für die das 
Bun deszivilrecht nicht etwas anderes 
bestimmt (Art. 127 OR). Diese Norm gilt 
unter anderem für die aus der Verlet-
zung vertraglicher Pflichten entsteh- 
enden Forderungen auf Leistung von 
Scha denersatz und Genugtuung. Der 
Beginn der Verjährungsfrist untersteht 
in diesen Fällen Art. 130 Abs. 1 OR, das 
heisst die zehnjährige allgemeine Ver-
jährungsfrist läuft von der Fälligkeit der 
Forderung an, und zwar unabhängig 
davon, ob der Gläubiger seine Forde-
rung kennt.

2.4.4 Die Problematik des zu beurtei-
lenden Falles liegt nicht primär darin, 
dass zwischen der behaupteten Pflicht- 
verletzung und dem Schadenseintritt 
mehr als zehn Jahre verstrichen sind, 
sondern darin, dass der Schaden wäh-
rend der zehnjährigen Verjährungsfrist 
nicht liquidierbar ist. Zufolge der Un-
gewissheit, ob die Asbestexposition 
überhaupt gesundheitliche Konsequen- 
zen nach sich zieht, und der langen Zeit 
(15 bis 45 Jahre), die zwischen der As-
bestexposition und einem allfälligen 
Krankheitsausbruch verstreicht, kann, 

selbst wenn der Nachweis einer Pflicht-
verletzung gelingt, vor Ablauf der Ver-
jährungsfrist objektiv nicht festgestellt 
werden, ob Schadenersatz geschuldet 
ist. Da nicht mit überwiegender Wahr-
scheinlichkeit feststeht, dass nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge ein Scha- 
den eintreten wird, kann der Geschä-
digte in diesem Zeitraum noch nicht 
mit Aussicht auf Erfolg auf Schadener-
satz klagen. Obwohl das schadenstif-
tende Ereignis stattgefunden hat und 
grundsätzlich abgeschlossen ist, lässt 
sich die zukünftige Entwicklung nicht 
mit hinreichender Sicherheit überbli-
cken, um den zu erwartenden Schaden 
abschätzen zu können. Der Eintritt des 
Schadens im wirtschaftlichen Sinne 
hängt vom Ausbruch der Krankheit ab 
und damit von einem zukünftigen un-
gewissen Ereignis.

Der Gesetzgeber hat diesen für den 
Geschädigten auftretenden Schwierig-
keiten in gewissen Bereichen, in denen 
erfahrungsgemäss mit Spätschäden zu 
rechnen ist, mit Spezialregelungen Rech- 
nung getragen. Er hat beispielsweise 
in Art. 10 des Kernenergiehaftpflichtge-
setzes und Art. 40 des Strahlenschutz-
gesetzes eine Verjährungsfrist von 30 
Jahren vorgesehen. In Art. 13 KHG wird 
für die Kernenergiehaftung der Versi-
cherungsschutz für Spätschäden gere-
gelt, die zufolge Verjährung nicht mehr 
geltend gemacht werden können. Auch 
in diesen Bereichen wurde indessen 
weder auf das Institut der Verjährung 
verzichtet, noch der Schadenseintritt 
zum Ausgangspunkt der Verjährung ge-
macht.

Obwohl sich die Problematik von 
Spätschäden auch in anderen Bereichen 
stellt, hat sich der Gesetzgeber nicht 
für eine generelle Verlängerung der 
Ver jährungsfristen in derartigen Fällen 
ent schieden. Damit bleibt es für As-
bestschäden bei der zehnjährigen Ver-
jährungsfrist, die im zu beurteilenden 
Fall vor der ersten verjährungsunter-
brechenden Handlung abgelaufen ist. 
Insoweit erweist sich die Beschwerde 
als unbegründet.
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Wann verjährt der Anspruch 
auf Schadenersatz für Asbestopfer ?
Ob durch Asbestexposition am Arbeitsplatz ein Schaden entstanden ist, 

hängt davon ab, ob später eine Krankheit ausbricht. Trotzdem beträgt 

die Verjährungsfrist 10 Jahre ab dem Schaden stiftenden Ereignis und 

nicht ab Krankheitsausbruch. Es gibt keine Spezialregelung für Asbest.


